
Die bodennahe streifenförmige Ausbringung erlaubt es, in Grünland- und Acker(futter)bestände Gülle möglichst verlust- und verschmut-

zungsarm auszubringen. 

Bodennahe Ausbringung: 
Was ist für 2023 zu beachten? 

Für die bodennahe streifenförmige Ausbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern und Biogasgülle 

werden Prämien gewährt, um den Mehraufwand abzugelten. Im neuen ÖPUL 2023 werden jährlich 

rund 10 Millionen Euro für die bodennahe Gülleausbringung bzw. zusätzlich auch Mittel 

für die Gülleseparierung bereitgestellt, um die Ammoniakemissionen weiter zu vermindern. 

VON FRANZ X. HÖLZL 

as  entspricht einer Ver-
doppelung des derzeitigen 

Prämienvolumens. 

Ziele dieser Maßnahme 
— Verringerung der Treibhaus-

gasemissionen in der landwirt-

schaftlichen Produktion und im 

ländlichen Raum 

— Verbesserung des Oberflächen-

und Grundwasserschutzes 

— Verringerung von Luftschad-

stoffen aus der Landwirtschaft 

Wofür wird die Prämie be-
zahlt? Die Unterstützung wird 

für die bodennahe Ausbringung 

flüssiger Wirtschaftsdünger und  

Biogasgülle auf Acker- und Grün-

landflächen sowie für die Gülle-

separierung von Rindergülle ge-

währt. Gefördert werden Kosten, 

die durch den Einsatz von boden-

nahen Gülleausbringungsgeräten 

als auch durch die Gülleseparie-

rung anfallen. 

Förderungsverpflichtungen Im 

Rahmen der Maßnahme ist wahl-
weise die bodennahe Ausbrin-

gung flüssiger Wirtschaftsdünger 

und Biogasgülle bzw. Separierung 
am Betrieb angefallener Rinder-

gülle durchzuführen, wobei auch 
beide Verfahren am Betrieb an-

gewendet und gefördert werden 

können. Die Verpflichtungsdau-

er beträgt nur ein Jahr. Achtung: 

Wenn in einem Jahr keine Gülle  

bodennah ausgebracht oder sepa- gung ist im Herbst ein Neueinstieg 

riert wird, so endet die Maßnah- mittels ÖPUL-Maßnahmenantrag 

me.  Für eine neuerliche Beantra- notwendig. 

Förderfähige Mengen Details Euro/m3 

Bodennahe Ausbringung flüssiger Schleppschlauch- 1,0 

Wirtschaftsdünger und Biogasgülle auf verfahren 

Ackerflächen sowie Grünlandflächen 

Bodennahe Ausbringung flüssiger Schleppschuh- 1,4 

Wirtschaftsdünger und Biogasgülle auf verfahren 

Ackerflächen sowie Grünlandflächen 

Bodennahe Ausbringung flüssiger Gülleinjektions- 1,6 

Wirtschaftsdünger und Biogasgülle auf verfahren 

Ackerflächen sowie Grünlandflächen 

Gülleseparierung bis  max.  20 m3 je 1,4 

Rinder-GVE und Jahr 

Prämienhöhe im Überblick 
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Bodennahe Ausbringung flüs-
siger Wirtschaftsdünger und 
Biogasgülle 

a) Ausbringung von flüssigen 

Wirtschaftsdüngern einschließlich 

Biogasgülle auf Acker- oder Grün-

landflächen des Betriebs mit Gerä-

ten, die den Dünger unmittelbar 

auf oder in den Boden ablegen, 

wobei Folgendes gilt: 

— Schleppschlauch: Bodenna-

he Ablage durch lose, flexible 

Schläuche ohne Anpressdruck. 

— Schleppschuh: Bodennahe 

Ablage durch ein Ablageschar 

mit Anpressdruck, welcher die 

Gülle direkt auf die infiltrati-

onsfähige Bodenoberfläche ab-

legt. 

- Injektionsverfahren: Ablage 

in den Boden mittels vorheri-

ger Öffnung des Bodens durch 

Werkzeuge wie Zinken oder 

Scheiben in einem Arbeits-

schritt mit der Ausbringung. 

b) Schlagbezogene Dokumentation 

(siehe Vorgaben bisher) 

Separierung am Betrieb ange-
fallener Rindergülle 
a) Trennung von am Betrieb durch 

Rinderhaltung angefallenem, flüs-
sigem Wirtschaftsdünger in eine 
feste und flüssige Phase mittels 

entsprechender mechanischer 
Einrichtungen (z.B. Siebschnecke, 
Zentrifuge). 

b) Dokumentation über das Da-
tum der Gülleseparierung und die 

Menge des separierten flüssigen 

Wirtschaftsdüngers sowie Nach-

weis über den Einsatz betriebs-

fremder Geräte durch Rechnun-

gen oder geeignete, gleichwertige 

Unterlagen. 

Prämienbeantragung und 
Prämiengewährung Die Prä-

miengewährung erfolgt gemäß 

im Mehrfachantrag-Flächen be-

antragter Menge bodennah aus-

gebrachter, flüssiger Wirtschafts-

dünger einschließlich Biogasgülle 

bzw. am Betrieb durch Rinderhal-

tung angefallener und am Betrieb 

separierter Menge an flüssigem 

Wirtschaftsdünger in Kubikmeter. 

Förderfähig ist die bodenna-

he Ausbringung flüssiger Wirt-

schaftsdünger einschließlich 

Biogasgülle bis maximal 50 Ku-

bikmeter je Hektar düngungswür-

diger Acker- und Grünlandfläche. 

Die düngungswürdige Fläche 

berechnet sich aus der Summe 

der Acker- und Grünlandflächen 

mit N-Düngebedarf gemäß 

Nitrat-Aktionsprogramm-Verord-

nung. Leguminosen-Reinbestände 

und Flächen mit Düngeverbot 

sind keine düngungswürdigen 

Flächen. 

Ab 2023 ist geplant, dass nur 

mehr ein (Mehrfach-)Antrag zu 

stellen ist. Das heißt, dass der bis-

herige Herbstantrag in den Mehr-

fachantrag integriert wird. Die 

tatsächlich schlüssig dokumentier-

te, bodennah ausgebrachte bzw. 

separierte Güllemenge des Jahres 

2023 ist somit im MFA 2023 be-

kanntzugeben und kann bis spä-  

testens 29. November 2023 nach-

gemeldet werden. 

Antrag 2022/2023 Der Einstieg 

in die Maßnahme „bodennahe 

Ausbringung von flüssigen Wirt-

schaftsdüngern und Biogasgülle" 

und/oder „Gülleseparierung für 

rinderhaltende Betriebe" muss 

spätestens bis 31. Dezember 2022 

bekanntgegeben werden. Die tat-

sächlich schlüssig dokumentierten, 

bodennah ausgebrachten bzw. se-

parierten Güllemengen müssen 

dann bis spätestens 29. November 

2023 beantragt werden. Dabei 

ist die tatsächlich nachweislich 

bodennah ausgebrachte Menge 

zu beantragen, ohne Berücksich-

tigung der 50-Kubikmeter-Ober-

grenze. Falls eine höhere Menge 

als 50 Kubikmeter pro Hektar 

düngungswürdiger Fläche im Jahr 

beantragt wird, wird diese bean-

tragte Menge auf die Obergrenze 

gekürzt. 

Investitionsförderung wurde 
erhöht und wird weiterhin an-
gewendet Die erhöhte Investiti-

 

onsförderung von 40 Prozent für 

die Verteil- und Separierungstech-

nik soll die in letzter Zeit teilwei-

se erheblich gestiegenen Preise 

zumindest zum Teil kompensie-

ren. Leider ist in Oberösterreich 

seit 1. März 2022 ein Antrags-

stopp bei der Investitionsförde-

rung verhängt worden. Anträge 

mit Eingangsdatum 1. März 2022 

werden nicht mehr angenommen. 

Neue Anträge sollen dann wieder 

mit Beginn der neuen  GAP-Perio-

de 2023-2027 mit 1. Jänner 2023 

gestellt werden können. 

DI  Franz Xaver Hölzl Boden.Wasser. 

Schutz.Beratung, LK Oberösterreich. 

Informationen bei der Boden.Wasser. 

Schutz.Beratung:050/6902-1426 

www.bwsb.at 
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